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                      Rahmenvereinbarung über die Beschaffung medizinischen Materials zwischen Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundes- ministerium für Gesundheit, Friedrichstr. 108, 10117 Berlin, vertreten durch den Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, nachfolgend „Bund“ genannt, und      Volkswagen AG, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, vertreten durch die Mitglieder des Vorstandes nachfolgend „VW AG“ genannt, Bund und VW AG nachfolgend gemeinsam auch „Vertragspartner‘ genannt. Vertraulich

                      
                        
                          
                        
                        [image: 1]
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                      Rahmenvereinbarung Bund / VW AG Beschaffung medizinischen Materials Präambel Das Gesundheitssystem in Deutschland steht vor gewaltigen Herausforderungen. Die Erkrankung COVID-19, verursacht durch das neuartige Corona-Virus SARS- COV-2,     breitet sich in vielen  Ländern weiter sprunghaft aus (COVID-19- Pandemie). Der in seiner Dynamik so nicht vorhersehbare Anstieg hat zu einer sich täglich verstärkenden Belastung der Gesundheitssysteme               in  der Europäischen Union und auch in Deutschland geführt. Zum Schutz des medizinischen Personals in Arztpraxen und in Krankenhäusern sowie zur Sicherstellung einer ausreichenden medizinischen Versorgung besteht ein erheblicher und sehr kurzfristiger Beschaffungsbedarf für medizinisches Material,   bei dem aufgrund der bestehenden Gefährdungen fundamentaler Rechtsgüter (Leben und Gesundheit) Aufträge zügig vergeben und ausgeführt werden müssen. Wesentlich erschwert wird die Beschaffung durch Verknappung auf dem Markt für dringend erforderliche medizinische Materialien wie z.B. Schutzmasken,      OP-Masken,    Schutzkittel, Schutzkleidung   oder besonderen medizinischen Geräten wie z.B. Beatmungsgeräten. Vor diesem Hintergrund ist der Bund auf die VW AG zugekommen, ob diese, unter Nutzung ihres Vertriebs- und Logistiknetzes, für den Bund in Staaten außerhalb der Europäischen Union (EU 27) medizinisches Material beschaffen kann. Die VW AG ist hierzu bereit und hat dem Bund ihre Hilfe bei der Beschaffung dringend erforderlichen medizinischen Materials gegen Erstattung der Kosten angeboten. Der   Vorstand     der   VW    AG    und    der  Bund,    vertreten  durch   den Bundesgesundheitsminister, hatten sich bereits in einem Gespräch am 24.3.2020 über die Hilfe für die Bundesregierung bei der Beschaffung medizinischen Materials durch die VW AG verständigt. Am 30.3.2020 unterzeichneten die VW AG und das Bundesministerium für Gesundheit die in der Anlage 1 beigefügte Vereinbarung, wonach die VW AG von dem Bund mit dem Einkauf medizinischer Hilfsgüter und deren Transport nach Deutschland beauftragt wurde, die zur Bewältigung der Corona-Krise dringend benötigt werden. Die der VW AG daraus entstehenden Kosten werden nachträglich von dem Bund erstattet. In der Vereinbarung wird auf die parallele Ausarbeitung und juristische Prüfung einer Rahmenvereinbarung hingewiesen, die für die kommenden Monate die Abwicklung der Beschaffungshilfe der VW AG für den Bund verbindlich regeln soll. Auf der Grundlage der Vereinbarungen vom 24.3. und 30.3.2020 und des Erfordernisses einer schnellstmöglichen Beschaffung des medizinischen Materials ist die VW AG unverzüglich tätig geworden und hat für den Bund in eigenem Namen in China Ankäufe getätigt, Zahlungen geleistet, weitere Bestellungen ausgelöst und den gesamten Transport in China sowie über den Flughafen Peking nach Deutschland organisiert. Die bisher ausgelösten, zahlreichen und abgestimmten Bestellungen reichen bis Ende Juni 2020 und umfassen insgesamt bis zu 100 Mio. Stück Masken und Schutzausrüstung. Die vorliegende Rahmenvereinbarung gilt für sämtliche ab dem 24.3.2020 ausgelösten und künftigen Bestellungen, in denen die VWAG in eigenem Namen die Ankäufe tätigt und ausführt. 7.    Zugleich ist beabsichtigt, für künftige Fälle das System umzustellen: Die VW AG Vertraulich            nn             u                          "             Seite3]18
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                      Rahmenvereinbarung Bund / VW AG Beschaffung medizinischen Materials soll dann nicht mehr im eigenen Namen Ankäufe tätigen, sondern gegen Kostenerstattung für den Bund in ausgewählten Ländern Ankaufsgelegenheiten von medizinischem Material vermitteln, im Namen und in Vertretung des Bundes ankaufen und dieses, je nach Vereinbarung im Einzelfall, für den Bund zu einem Bestimmungsort transportieren. Die VW AG wird          sich  um die Vermittlung von Ankaufsgelegenheiten       für medizinisches Material und dessen Ankauf, in eigenem Namen oder im Namen und in Vertretung des Bundes, nach besten Kräften bemühen, ist jedoch nicht verpflichtet, Ankaufsgelegenheiten zu liefern und Ankäufe durchzuführen. Die     vorliegende     Rahmenvereinbarung     dient   dazu,   die   wesentlichen Bestimmungen der oben bezeichneten Dienstleistung für die Vertragspartner, unter Berücksichtigung der Anforderungen an das Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb nach $ 119 Abs. 5 GWB i.V.m. 88 14 Abs. 4,                   17 Vergabeverordnung (VgV) und des Rundschreibens des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie vom 19. März 2020 zur Anwendung des Vergaberechts im Zusammenhang         mit der Beschaffung von   Leistungen zur    Eindämmung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2, festzuhalten. $1 Ankauf von medizinischem Material für den Bund m     Die VW AG erklärt sich bereit, 1.   für den Bund Ankaufsgelegenheiten von medizinischem Material in Ländern außerhalb der Europäischen Union (EU 27) aufzusuchen und den Ankauf entweder a.   in eigenem Namen oder b.   im Namen und in Vertretung des Bundes durchzuführen, sowie, 2.    als Nebenleistung zu dieser Hauptpflicht, a.   das medizinische Material nach erfolgtem Ankauf, je nach Vereinbarung im Einzelfall, für den Bund zu einem Bestimmungsort im Ankaufsland oder in Deutschland selbst oder durch Dritte zu transportieren und während des Transportes in üblicher Weise zu versichern, b.   mit dem Bund die Bedingungen eines Ankaufs, der Lieferung sowie des Transportes abzustimmen. Für ihre Leistungen erhält die VW AG eine Kostenerstattung nach Maßgabe dieser Rahmenvereinbarung. @2)   Sofern der Ankauf im Namen und in Vertretung des Bundes erfolgt, bevollmächtigt der    Bund    hiermit  die VW AG,    im  Namen    des  Bundes   den Ankauf von medizinischem Material vorzunehmen und die hierfür erforderlichen Erklärungen abzugeben. Von dieser Vollmacht darf die VW AG nur in Übereinstimmung mit dem in $ 4 Abs. 1 bis 4 beschriebenen Verfahren Gebrauch machen. Vertraulich                        -                                    .       Seite 4118.

                      
                        
                          
                        
                        [image: 4]
                      
                    

                  

                  

                

              

            
              
                
                  
                    
                      Rahmenvereinbarung Bund / VW AG Beschaffung medizinischen Materials (8)   Die VW AG wird sich bemühen, bei dem Lieferanten oder Hersteller auf eine Absicherung des Liefertermins und die Einräumung einer branchenüblichen Gewährleistung       hinzuwirken.     Den     Vertragspartnem       ist   bewusst,     dass gegenwärtig     weltweilt   eine    erhebliche    Verknappung      auf    dem    Markt    für medizinisches Material besteht, sodass die jeweiligen Ankaufsbedingungen auch kurzfristig erheblich variieren können. (4)   Bei   der    Erbringung     der   in   dieser   Rahmenvereinbarung          vorgesehenen Dienstleistung kann die VW AG eine oder mehrere ihrer Tochtergesellschaften als Erfüllungsgehilfen einbinden. 6)     Medizinisches      Material    im     Sinne    dieser      Rahmenvereinbarung          sind Atemschutzmasken FFP2 (oder vergleichbar), andere Schutzmasken,                         OP- Masken,       Schutzkittel,     andere        Schutzkleidung,       Einmalhandschuhe, Desinfektionsmittel, Verbandsmaterialen und andere medizinische Hilfsmittel oder Geräte, wenn 1.   diese in der Anlage 2 zu dieser Rahmenvereinbarung aufgeführt sind oder wenn 2.   im   Einzelfall eine    besondere,     schriftliche Verständigung       (inkl. E-Mail) zwischen dem Bund und der VW AG über den Ankauf des bestimmten Materials erfolgt ist. Die     Anlage      2    kann      zwecks      Anpassung        an     die    wechselnden Beschaffungserfordernisse sowie -möglichkeiten                 im    Einvernehmen         der Vertragspartner verändert und angepasst werden. Materialien, die nicht in der Anlage 2 aufgeführt sind oder über die keine besondere Verständigung im Einzelfall   nach   Satz   1   Nr.   2  erfolgt   ist,  sind  nicht Gegenstand        dieser Rahmenvereinbarung. (6)   Für   die   Prüfung der Qualität        und    Mängelfreiheit    des   zu   beschaffenden medizinischen Materials sowie für die Abwicklung der Transport-, Export- und Importleistungen kann der Bund eigene Dienstleister beauftragen. Dem Bund ist bekannt, dass die VW AG über keine eigene Expertise bezüglich der Herstellung oder Qualitätsprüfung für medizinisches Material verfügt sowie keine besonderen Zulassungen oder Lizenzen für den Handel mit medizinischem Material besitzt. g2 Übergabe und Transport von medizinischem Material bei Ankauf im eigenen Namen der VW AG M    Übergabe und Übereignung sowie Gefahrübergang des von der VW AG in eigenem Namen angekauften medizinischen Materials an den Bund oder einen den Bund vertretenden Dienstleister erfolgen, je nach Vereinbarung im Einzelfall, 1.  grundsätzlich vor der Einfuhr des medizinischen Materials in das Zoll- und Steuergebiet Deutschlands a.    in dem    Land des Ankaufs         an einem mit dem Bund vereinbarten Bestimmungsort (in China z.B. Flughafen Peking oder Shanghai), oder Vertraulich                                                                             Seite 5118
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                      Rahmenvereinbarung Bund / VW AG Beschaffung medizinischen Materials b.   in Deutschland vor der zoll- und steuerrechtlichen Einfuhr und damit vor Überführung in den zoll- und steuerrechtlich freien Verkehr der Europäischen Union (EU 27), 2.  in Ausnahmefällen erst nach der Einfuhr des medizinischen Materials in den zoll- und steuerrechtlich freien Verkehr innerhalb der Europäischen Union (EU 27) durch die VW AG. (2)   Es ist das gemeinsame Verständnis der Vertragspartner, dass die VW AG grundsätzlich nicht für die Abwicklung des Exportes und des Importes des angekauften medizinischen Materials verantwortlich sein soll. Vielmehr soll die Ausfuhr des medizinischen Materials aus dem Ankaufsland und die Einfuhr in die Europäische Union (EU 27) und den damit verbundenen Zöllen und Steuern grundsätzlich durch den Bund oder einen von dem Bund beauftragten Dienstleister erfolgen, so dass die VW AG nicht Exporteur und Importeur und nicht Einführer oder Inverkehrbringer im Sinne der medizinprodukterechtlichen und der die persönliche Schutzausrüstung betreffenden Vorschriften ist. 8)    Den Vertragsparinern ist bekannt, dass zahlreiche der bereits ausgelösten Ankäufe im Namen der VWAG          erfolgt sind und bisher einen Transport durch die VWAG bis nach Deutschland und eine Übergabe und Übereignung an den Bund erst in Deutschland vorsehen. Die Vertragspartner werden sich für diese Fälle darum bemühen, dass, sofern das möglich ist, Übergabe und Übereignung des medizinischen Materials auf den Bund vor der Einfuhr nach Deutschland erfolgen, z.B. in China durch Übergabe und Übereignung am Flughafen Peking oder Shanghai. (a)   Soweit aufgrund einer Änderung der bundesrechtlichen Rechtslage Unternehmen oder Personen, die den Bund bei der Beschaffung von medizinischem Material unterstützen, bei Einbezug in einen vom Bund beauftragten Beschaffungsvorgang nicht als Einführer oder Inverkehrbringer des medizinisches Materials in Deutschland im Sinne der medizinprodukterechtlichen und der die persönliche Schutzausrüstung betreffenden Vorschriften gelten, kann die Übergabe und Übereignung an den Bund, wenn diese Voraussetzungen im Einzelfall vorliegen, auch nach der Einfuhr in Deutschland erfolgen. (6) Die VW AG wird einem vom Bund beauftragten und der VW AG benannten Dienstleister am Produktionsstandort und / oder an einem Flughafen des Ankaufslandes (in China z.B. Flughafen Shanghai oder Peking) Gelegenheit geben, das zu bestellende oder angekaufte medizinische Material auf seine Ordnungsmäßigkeit und Mängelfreiheit zu prüfen. (6) Sofern sich bei der Prüfung des angekauften medizinischen Materials erhebliche Mängel zeigen und der Bund die Abnahme ablehnt, wird die WWV AG sich bemühen,     den Ankauf auf Verlangen          des  Bundes    rückabzuwickeln.  Die Rückabwicklung des Ankaufs lässt den Kostenerstattungsanspruch der VW AG unberührt. Die VW AG ist verpflichtet, alles aus der Rückabwicklung des Ankaufs gaf. Erlangte an den Bund herauszugeben. Vertraufich                                                                      Seite 6118

                      
                        
                          
                        
                        [image: 6]
                      
                    

                  

                  

                

              

            
              
                
                  
                    
                      Rahmenvereinbarung Bund / VW AG Beschaffung medizinischen Materials 83 Übergabe und Transport von medizinischem Material bei Ankauf im Namen und in Vertretung des Bundes (1) Für die Übergabe und den Transport des medizinischen Materials bei Ankauf im Namen und in Vertretung des Bundes ($ 1 Abs. 1 Satz 1 Nr.1             lit. b) gelten grundsätzlich   die Bestimmungen      gem.   Abs.  2  und für Ankäufe       in   China ergänzend die Bestimmungen gem. Abs. 3, (2) Für die Übergabe und den Transport des medizinischen Materials bei Ankauf im Namen und in Vertretung des Bundes ($ 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 lit. b) gelten grundsätzlich folgende Bestimmungen: 1.  Übergibt der Lieferant oder Hersteller das medizinische Material an die VWAG zum Zwecke der Erfüllung des Ankaufs und der Übertragung des Eigentums, so einigt sich die VW AG im Namen und in Vertretung des Bundes mit dem Lieferanten oder Hersteller über den Eigentumsübergang, die VWAG erlangt als Besitzmittler des Bundes den Besitz an dem medizinischen Material und führt, falls vereinbart, den Transport für den Bund zu dem vereinbarten Bestimmungsort durch und übergibt das Material dem Bund oder einem von dem Bund benannten Dienstleister. Liefert der Lieferant oder Hersteller das medizinische Material direkt an einen von dem      Bund   benannten   Dienstleister an einen   Bestimmungsort im Ankaufsland, ohne dass eine Übergabe an die VW AG oder von der VW AG benannte Dritte erfolgt, nimmt der von dem Bund benannte Dienstleister das medizinische Material für den Bund in Besitz und gibt in Vertretung des Bundes    die  für  den  Eigentumsübergang     auf den   Bund   erforderlichen Erklärungen ab. Der Bund wird seine Vertragsverhältnisse mit dem oder den benannten Dienstleistern entsprechend ausgestalten. Der Eigentums- und Gefahrübergang auf den Bund erfolgt mit der Übergabe des medizinischen Materials an die den Bund vertretende VW AG im Falle von Nr. 1 oder an den von dem Bund benannten Dienstleister im Falle von Nr. 2. Die VW AG handelt bei Kauf und Übernahme des medizinischen Materials allein im Namen des Bundes, erwirbt nicht selbst das Eigentum an dem medizinischen Material und ist damit zu keinem Zeitpunkt Einführer oder Inverkehrbringer des medizinischen Materials nach Deutschland oder in die Europäische Union (EU 27). Die VW AG ist damit weder für die Abwicklung des Exportes noch des Importes des im Namen des Bundes angekauften medizinischen Materials verantwortlich.     Die  Ausfuhr   des   medizinischen   Materials     aus    dem Ankaufsland und die Einfuhr in die Europäische Union (EU 27) sowie die Abwicklung von Export und Import und den damit verbundenen Zöllen und Steuern erfolgen ausschließlich durch den Bund oder einen von dem Bund benannten Dienstleister, nicht durch die VW AG. Nr. 1 bis 5 gelten entsprechend, wenn die VW AG zur Durchführung des Ankaufs, der Übernahme des medizinischen Materials und des ggf. "Vertraulich                                                                         Seite 718
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                      Rahmenvereinbarung Bund / VW AG Beschaffung medizinischen Materials vereinbarten Transports einen Dritten beauftragt und / oder diesem eine entsprechende Untervollmacht erteilt. (3) Für die Übergabe und den Transport des medizinischen Materials bei Ankauf im Namen und in Vertretung des Bundes (8 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1lit. b) in China gilt ergänzend Folgendes: 1.   Je nach Vereinbarung im Einzelfall wird das medizinische Material von dem Lieferanten   oder   Hersteller,  von  einem   von dem   Bund   benannten Dienstleister oder von der WWV AG oder einem von der VW AG beauftragten Dritten an den Flughafen Shanghai oder Peking transportiert. Von dort besorgt ein von dem Bund benannter Dienstleister für den Bund den Transport des medizinischen Materials nach Deutschland. Die VW AG wird        einem   von  dem   Bund  benannten  Dienstleister am Produktionsstandort und / oder am Flughafen Shanghai oder Peking Gelegenheit geben,      das zu bestellende oder angekaufte medizinische Material zu prüfen. Sofern sich bei der Prüfung des angekauften medizinischen Materials erhebliche Mängel zeigen und der Bund die Abnahme ablehnt, wird die VW AG sich bemühen, den Ankauf auf Verlangen des Bundes im Namen und in Vollmacht des Bundes rückabzuwickeln. Die Rückabwicklung des Ankaufs lässt den Kostenerstattungsanspruch der VW AG unberührt. Die VW AG ist verpflichtet, alles aus der Rückabwicklung des Ankaufs ggf. Erlangte an den Bund herauszugeben. 84 Abstimmung und Entscheidung über den Ankauf und seine Bedingungen (1) Die Abstimmung über einen möglichen Ankauf in eigenem Namen oder im Namen und in Vertretung des Bundes wird dadurch eingeleitet, dass 1.   der Bund die aus seiner Sicht für einen Ankauf erforderlichen medizinischen Materialien und ihre Spezifikationen der V\W AG oder die VW AG die aus ihrer Sicht für einen Ankauf in Betracht kommenden medizinischen Materialien und ihre Spezifikationen dem Bund unter Nutzung der vereinbarten Kontaktstellen und Kommunikationswege mitteilt und die VW AG im Falle einer konkreten Ankaufsgelegenheit dem Bund nähere Informationen über Art, Qualität, Menge, Preis und weitere Merkmale des medizinischen Materials sowie über den Lieferzeitpunkt, ggf. Prüfungszeitpunkt und mögliche Bedingungen des Transportes und darüber mitteilt, ob aus Sicht der VWV AG der Kauf in eigenem Namen oder im Namen und in Vertretung des Bundes erfolgen sollte. (2)   Die VW AG wird die sich ihr bietenden Angebote und Bedingungen dem Bund mitteilen. Auf dieser Grundlage entscheidet der Bund im Einzelfall, ob der Ankauf unter den mitgeteilten Bedingungen erfolgen soll und teilt dies der VW AG mit. Vertraulich                                                                     Seite8]18
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                      Rahmenvereinbarung Bund / VW AG Beschaffung medizinischen Materials &) Der Bund erkennt an, dass die VW AG für eine erfolgreiche und zeitgerechte Durchführung    der  Leistungserbringung     auf   die  Mitwirkung   des   Bundes angewiesen ist. Insbesondere wird der Bund dafür Sorge tragen, dass der VWAG unverzüglich Rückmeldung zu den nach Abs. 1 mitgeteilten Verkaufsangeboten gegeben wird. (a) Bei dem Ankauf des in der Anlage          2 unter Nr. 1 und 2 beschriebenen medizinischen Materials (FFP2-Masken und OP-Masken) dürfen die in der Anlage 3 bezeichneten maximalen Abnahmemengen undder jeweilige maximale Stückpreis nicht überschritten werden. Eine Abweichung hiervon ist im Wege einer ausdrücklichen vorherigen Vereinbarung zwischen dem Bund und der VW AG möglich; für die Vereinbarung gilt & 1 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 entsprechend. 6)   Snd   das Material und seine Spezifikationen nicht in der Anlage 2 aufgeführt, bedarf es einer besonderen Verständigung im Einzelfall zwischen dem Bund und der VW AG gem. $ 1 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 oder einer einvernehmlichen Anpassung der Anlage 2. (6) Schließt die VW AG die Kaufverträge über das medizinische Material im Namen und in Vertretung des Bundes ab, erfüllt der Bund die Verträge gegenüber dem Lieferanten oder Hersteller und leistet eine ggf. erforderliche Vorkasse. m Nach jedem erfolgten Ankauf wird die WWV AG unter Nutzung der vereinbarten Kontaktstellen und Kommunikationswege 1.  den Bund über Art, Menge und Preis des angekauften Materials, Lieferbedingungen und -zeitpunkt sowie weitere besondere Bedingungen des Ankaufs informieren, und 2.  mit dem Bund die Bedingungen des Transportes abstimmen, soweit nicht bereits zuvor erfolgt. (@) Der Bund verpflichtet sich, im Rahmen der Durchführung eines Ankaufs nur Personen einzusetzen, die entsprechend ausgebildet sind. (9) Erfolgen die von der VW AG mit dem Hersteller oder Lieferanten vereinbarten Mitwirkungspflichten oder solche des Bundes nicht rechtzeitig, fehlerhaft oder nicht vollständig, verlängern sich etwaige      Leistungsfristen der VW AG          im erforderlichen Umfang einschließlich einer angemessenen Vorlaufzeit. Die Mehraufwendungen, die durch die verspätete Nicht- oder Schlechterfüllung der Mitwirkungspflichten nach Satz 1 entstehen, sind Teil der Kostenerstattung nach $5. 85 Kostenerstattung, Haftung W} Der Bund ist gegenüber der VW AG zur Kostenerstattung verpflichtet. Ersiattungsfähige Kosten sind nur die Selbstkosten. Die VW AG wird keine Provision, keinen Zuschlag oder Gewinn berechnen. (@) Die Selbstkosten umfassen insbesondere den Aufwand für das Aufsuchen und die Vermittlung einer Ankaufsmöglichkeit von medizinischem Material, die Vorbereitung eines Ankaufs sowie Aufwand für Durchführung und Erfüllung eines Vertraulich                                                                      Seite 9 | 18
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                      Rahmenvereinbarung Bund / VW AG Beschaffung medizinischen Materials Ankaufs von medizinischem Material, für die Übernahme des Materials sowie den Transport und die Logistik, Aufwand für die Versicherung des Transports, ‚Abgaben, Steuern, Zölle, Währungsverluste, sofern angefallen, sowie Personai- und Verwaltungskosten, die für die Erfüllung der Aufgaben nach $ 1 Abs. 1 angefallen sind. $ 256 BGB ist anwendbar. Die Selbstkosten umfassen auch etwaige Bußgelder oder andere finanzielle Sanktionen, die gegenüber der VW AG im Zusammenhang mit dem Ankauf, dem Transport, der Ausfuhr oder der Einfuhr des medizinischer Materials verhängt werden, es sei denn, die VW AG hat vorsätzlich  gehandelt.    Die Abrechnung   der   vorgenannten    Personal-  und Verwaltungskosten kann in Anlehnung an Nr. 22 bis 25 der Leitsätze für die Preisermittlung auf Grund von Selbstkosten (Anlage zur Verordnung PR Nr. 30/53 vom 21. November 1953) erfolgen. &     Die VW AG kann nach jeder Durchführung eines Ankaufes Rechnung legen. Die VW AG und der Bund können vor oder anlässlich einer ersten Rechnungslegung ein Abrechnungsschema vereinbaren, das als Muster für künftige Fälle verwendet werden und auch Pauschalansätze umfassen kann. @) Die VW AG wird die von ihr nach $ 1 Abs. 1 übernommenen Aufgaben mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns und nach besten Kräften ausführen. Den Vertragspartnern ist jedoch bewusst, dass die kurzfristige Beschaffung großer Volumen medizinischen Materials nicht zum Kerngeschäft der VW AG gehört. Die VW AG hat nur Vorsatz zu vertreten. &) Die VW AG haftet nicht für die Erfüllung der Vermittlung, den Abschluss und die Erfüllung des Ankaufs, für die Mangelfreiheit des medizinischen Materials, den Transport und die Abwicklung des Exports oder von Exportzöllen aus dem Drittstaat und für den Import oder Importzölle bei Einfuhr nach Deutschland und in die Europäische Union (EU 27). (6) Sollte aus Gründen, die die VW AG nicht nach Abs. 4 zu vertreten hat, die Übergabe des angekauften medizinischen Materials an den Bund scheitern oder sich verzögern oder sollte das medizinische Material mangelhaft sein, berührt dies nicht den Kostenerstattungsanspruch der VW AG gegenüber dem Bund gem. Abs. 1 und 2. n    Der Bund stellt die VW AG,             ihre verbundenen Unternehmen und Erfüllungsgehilfen (z.B. Arbeitnehmer) von sämtlichen Ansprüchen im Zusammenhang mit der Vermittlung, dem Abschluss und der Durchführung des Ankaufes, möglicher Mängel des angekauften Materials, wegen Verletzung von Ausfuhr- oder Einfuhrbeschränkungen, von Rechten des Bundes oder jedweder Dritter, einschließlich der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit im Zusammenhang mit der Weitergabe, dem Besitz oder der Verwendung des von der \WV AG im eigenen Namen oder im Namen und in Vertretung des Bundes beschafften medizinischen Materials frei, und gleicht alle damit verbundenen, bei der VW AG eingetretenen Schäden und Nachteile aus. Dies gilt einschließlich etwaiger Ansprüche wegen Produkt- oder Produzentenhaftung für medizinisches Material. (8) Sofern bei einem Ankauf von medizinischem Material in eigenem Namen der VWAG diese das medizinische Material ausführt und nach Deutschland und in die Europäische Union (EU 27) einführt, stellt der Bund die VW AG von allen etwaigen Ansprüchen von Behörden oder Dritten oder einer Haftung für Steuern, Vertraulich                                                                 Seite 10] 18
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